
in erster Linie zu beseitigen und damit „rechtsstaat
lichen Geist“ in das Wirtschaftsstrafrecht hineinzu
bringen. Es soll, so heißt es in dem Aufsatz wörtlich, 
„das Verhältnis von Verwaltung und Justiz aus den 
chaotischen Zuständen befreit werden, in die eine ge
rechtigkeitsfeindliche Machtstaatspolitik geführt hat“7).

Nun soll gewiß nicht geleugnet werden, daß der Fa
schismus in Deutschland eine gerechtigkeitsfeindliche 
Machtstaatspolitik geführt und daß auch die faschisti
sche Verwaltung dieser Politik gehuldigt hat. Aber 
es kann und darf nicht vergessen werden, daß auch 
die Justiz des Dritten Reiches mit ihrem Volksgerichts
hof und ihren Sondergerichten, deren Richter willfäh
rige Diener der Unrechtsgesetzgebung des Dritten Rei
ches waren, diese faschistische Machtstaatspolitik 
unterstützt hat, was bei ihr um so verwerflicher war, 
als säe sich dabei mit dem Schein des Rechts umgab. 
Schon hier wird die Gefährlichkeit des Ausgangspunk
tes von Schmidt sichtbar, der dazu, führt, die Justiz 
von aller Schuld an dem Unheil des Dritten Reiches 
freizusprechen, weil sie ja nur dem Gesetz gemäß 
gehandelt hat. Zu einer richtigen Würdigung der Tätig
keit aller faschistischen Staatsorgane kann man eben 
nur gelangen, wenn man das Wesen des Faschismus 
als die brutalste Herrschaftsform des Monopolkapita
lismus erkennt und sieht, daß er alle Machtinstrumente, 
die ihm zur Verfügung standen, die Justiz ebenso wie 
die Verwaltung, zur Durchsetzung seiner verbreche
rischen Ziele ausgenutzt hat. Diesen allein wesentlichen 
Gesichtspunkt läßt Schmidt gänzlich außer acht.

Wie sieht nun der Versuch Schmidts, das erwähnte 
„Grundübel“ des Wirtschaftsstrafrechts zu beseitigen, 
aus? Er will dies dadurch erreichen, daß er eine For
mel aufstellt, die geeignet sein soll, eine klare Grenz
ziehung zwischen dem Kriminalunrecht und dem Ver
waltungsunrecht zu ermöglichen. Diese Formel lautet 
wie folgt:

„Eine Zuwiderhandlung ist Wirtschaftsstraftat, 
wenn sie das Staatsinteresse an Bestand und Er
haltung der Wirtschaftsordnung im Ganzen oder 
in einzelnen Bereichen verletzt, indem entweder
1. die Zuwiderhandlung ihrem Umfange oder 

ihrer Auswirkung nach geeignet ist, die Lei
stungsfähigkeit der staatlich geschützten Wirt
schaftsordnung zu beeinträchtigen

oder
2. der Täter mit der Zuwiderhandlung eine Ein

stellung bekundet, die die staatlich geschützte 
Wirtschaftsordnung im Ganzen oder in ein
zelnen Bereichen mißachtet, insbesondere da
durch, daß er gewerbsmäßig, aus verwerf
lichem Eigennutz oder sonst verantwortungs
los gehandelt oder Zuwiderhandlungen hart
näckig wiederholt hat.

In allen anderen Fällen ist die Zuwiderhandlung 
eine Ordnungswidrigkeit“8).

Mit dieser Formel lehnt sich Schmidt bewußt an die 
von Frank9) und Goldschmidt10 *) begründete und von 
Erik Wolf11) u. a. fortentwickelte Lehre vom Verwal
tungsstrafrecht an und sucht diese auf die heutigen 
Verhältnisse im Wirtschaftsstrafrecht zu übertragen.

Unter welchen Gesichtspunktenviiese Lehre entwik- 
kelt worden ist, wird deutlich, wenn man kurz ihre 
Geschichte betrachtet. Sie wurde in größerem Kreise 
zum ersten Male auf der VI. Versammlung der deut
schen Landesgruppe der IKV im Jahre 1898 unter dem 
Thema erörtert „Sollen für die Bedrohung, Verfolgung 
und Bestrafung der P o l i z e i ü b e r t r e t u n g e n  
(Sperrung von mir) besondere Grundsätze gelten?“ 
Auf dieser Tagung hielt Frank12) das Referat und gab 
für die Polizeiübertretung folgende Definition:

„Polizeiübertretung ist eine solche Handlung, zu 
deren Tatbestand weder die Verletzung noch die 
Gefährdung notwendig gehört, die aber wegen 
der möglicherweise in ihr liegenden Gefährdung 
oder wegen ihres Widerspruches mit der guten

7) ebenda
8) SJZ 1948 Sp. 572
°) Mitteilungen der IKV 7. Bd. 1899 S. 186 ff; 12. Bd. 1905 

S. 22 ff.
10) Das Verwaltungsstrafrecht 1902; Mitteilungen der IKV 

12. Bd. 1905 S. 217 ff.
U) Die Stellung der Verwaltungsdelikte im Strafrechts

system in Festgabe für Frank Bd. II S. 516 ff.
12) Mitteilungen der JKV, 7- Bd. S. 186 ff.

Ordnung des Gemeinwesens unter Strafe ge
stellt ist13).“

Schon aus dieser Definition ersieht man, worum es bei 
der damaligen Diskussion ging. Es wurde ein Weg 
gesucht, um für das Gebiet der Polizeiübertretungen, 
denen man den eigentlich kriminellen Charakter ab
sprach, eine besondere gesetzliche Regelung zu schaffen. 
Dieser Gedanke wurde dann von Goldschmidt in sei
nem Werk über das Verwaltungsstrafrecht in Aus
führlichkeit weiterentwickelt. Bei dem Versuch, eine 
scharfe Abgrenzung zwischen den beiden Deliktsarten, 
die er „Verwaltungsdelikte“ und „Rechtsdelikte“ nennt, 
zu finden, kommt er zu folgendem Ergebnis:

„Ein gegen den verwaltenden Staat als solchen 
gerichtetes Delikt bleibt Verwaltungsdelikt so 
lange als allein die Vorschriftswidrigkeit in Be
tracht kommt: denn daraus erhellt, daß es sich 
um eine im Interesse des — imaginären — 
öffentlichen Wohls erlassene Verwaltungsvor
schrift handelt. Es wird Rechtsdelikt, sobald als 
die Machtsphäre des verwaltenden Staats als — 
reales — Schutzobjekt in Frage kommt; denn 
dies ist das untrügliche Zeichen, daß eine wirk
liche Rechtsvorschrift in Frage steht. Ein Ver
waltungsdelikt wird danach also zum Rechts
delikt, sobald als die Verwaltung im Verhältnis 
zu den Strafandrohungen aus einem formellen 
Element ein materielles wird.

Nach alledem ist das Verwaltungsstrafrecht 
der Inbegriff derjenigen Vorschriften, durch 
welche die mit Förderung des öffentlichen oder 
Staats-Wohls betraute Staatsverwaltung im 
Rahmen staatsrechtlicher Ermächtigung in der 
Form von Rechtssätzen an die Übertretung einer 
Verwaltungsvorschrift als Tatbestand eine Strafe 
als Verwaltungsfolge knüpft“14).

Auch aus dieser Definition erhellt die Absicht der be
wußten Beschränkung auf das, was man als bloße 
Ordnungswidrigkeit bezeichnen kann.

Diese besondere Lehre vom Verwaltungsstrafrecht 
ist zwar später von den schon erwähnten Wissenschaft
lern weiterentwickelt worden, hat sich aber niemals 
ganz durchgesetzt. Das beweist besonders die nächste 
Versammlung der deutschen Landesgruppe der IKV, 
die sich mit dieser Frage befaßte, nämlich die X. Lan
desversammlung in Stuttgart im Jahre 190415). Auf 
dieser Versammlung hielt wiederum Frank das Refe
rat und Goldschmidt ein außerordentlich umfangreiches 
Korreferat. Das Ergebnis beider Referate und der sich 
daran anschließenden Diskussion war aber, daß die 
Mehrheit der Tagungsteilnehmer der Ansicht war, es 
ließe sich nicht feststellen, was nun eigentlich Polizei
übertretungen seien. Die Versammlung stimmte des
halb lediglich der IV. These Goldschmidts zu, die be
sagte, daß es notwendig sei, eine Kommission zu bil
den, um Material für die Entscheidung dieser Frage 
zusammenzustellen. Trotzdem fand die Lehre von der 
besonderen Natur des Verwaltungsstrafrechts in allen 
Entwürfen zum Strafgesetzbuch seit dem Gegenentwurf 
von 1911 Eingang. Diese Entwürfe brachten eine Eintei
lung des Strafgesetzbuchs in zwei Bücher, deren erstes 
sich mit den Verbrechen und Vergehen befaßte, wäh
rend das zweite Buch nur die Übertretungen behan
delte und zwei gesonderte Teile, einen allgemeinen und 
einen besonderen Teil, enthielt. Auch in diesen beson
deren Teil waren aber nur wirkliche Polizeiübertretun
gen aufgenommen, er sah nur geringfügige Geld- und 
Haftstrafen vor und war deshalb mit den Tatbestän
den, die wir aus dem Wirtschaftsstrafrecht kennen, 
nicht zu vergleichen.

Diese Entwicklung der Lehre vom Verwaltungsstraf
recht zeigt also zunächst, daß es schon damals, als es 
nur darum ging, eine Grenze zwischen den reinen 
Polizeiübertretungen und den Tatbeständen des kri
minellen Strafrechts zu finden, zweifelhaft war, ob sich 
ein geeignetes Kriterium für diese Grenzziehung fin
den läßt. Der Versuch, ein solches Kriterium zu fin
den, wird naturgemäß um so schwieriger, je weiter 
das Gebiet des angeblich nicht kriminellen Unrechts 
ausgedehnt wird; und die weiteste Ausdehnung, die 
wir bis jetzt gekannt haben, finden wir im Wirtschafts
strafrecht. Vor allem beweist die Entwicklung der

13) aaO.S. 191 ff.
14) Verwaltungsstrafrecht S. 577
!5) Mitteilungen der IKV 1905 S. 200 ff.
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